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Stellungnahmen 

A 1: 
Kulturausbesserungswerk, Träger und Förderverein freie 
Jugend- und Kulturzentren e. V., Kolbergerstr. 95A, 
51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

zu 1: 

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan von Bauflächen bedeutet 
nicht, dass dadurch in den Bebauungsplänen keine Grünflächen mehr 
ausgewiesen würden. Die Festsetzung der Grünfläche östlich des Was-
serturms im Bebauungsplanentwurf 172 A/II zeigt dieses. Im Übrigen ist 
die im FNP dargestellte Grünfläche von bislang rd. 2,0 ha auf 7,6 ha 
vergrößert worden. 

Es ist nicht möglich, aus der groben strukturellen Darstellung des Flä-
chennutzungsplans auf konkrete Planungen zu schließen. Grundlage 
der Planung ist das vom Rat beschlossene Rahmenplankonzept, das 
die vom Anregungsgeber bemängelten Inhalte aufweist und teilweise 
als ausdrückliches Ziel formuliert. 

Die Vernetzung mit den Bestandsbereichen wird im Rahmenplan deut-
lich, von einem isolierten Stadtquartier zu sprechen ist objektiv falsch. 

zu 2: 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der angesprochene Be-
reich als Mischgebiet (MI) dargestellt. Dies begründet sich vorrangig 
aus der Nachbarschaft zu dem dargestellten eingeschränkten Gewer-
begebiet (GE*). 
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In seiner Sitzung am 02.06.2008 hat der Bau- und Planungsausschuss 
die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes beschlossen. In der in dieser Sitzung veröffentlichten 
Planzeichnung war der beschriebene Bereich als Mischgebiet (MI) dar-
gestellt. Die Darstellung des Mischgebietes (MI) diente dem Zweck im 
Umfeld des Kulturausbesserungswerkes die Möglichkeit zur Positionie-
rung von infrastrukturellen Versorgungs- und Folgeeinrichtungen zu 
schaffen. Dieser Entwurf wurde nicht öffentlich ausgelegt. 

Am 01.03.2009 hat der Bau- und Planungsausschuss die öffentliche 
Auslegung des aufgrund der weiteren Durchplanung des Rahmenpla-
nes geänderten Entwurfes beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 12.04.2010 bis 
12.05.2010 stattgefunden. 

In diesem Entwurf des Flächennutzungsplanes ist der angesprochene 
Bereich als Wohnbaufläche (W) dargestellt, da dies die Planungsab-
sicht eindeutiger von der Ebene der Rahmenplanung in die Ebene der 
Bauleitplanung übersetzt. 

Durch die Darstellung der Symbole „Kulturellen Zwecken dienenden 
Gebäuden und Einrichtungen“, „Jugendeinrichtungen“, und „Kinderein-
richtungen“ soll das Ziel einer verträglichen Nachbarschaft von Woh-
nen, Bildung, Kultur und Erholung dokumentiert werden. 

Die Friktionen die zwischen der Wohn- und der kulturellen Nutzung, in 
Bezug auf die Kolberger Str. auch schon heute, auftreten, müssen auf 
der Ebene der Bebauungsplanung bzw. des Baugenehmigungsverfah-
rens gelöst werden. Hierzu sind in den jeweiligen Verfahren entspre-
chende Gutachten und Untersuchungen zu beauftragen, aus denen 
Handlungsempfehlungen, Festsetzungen und Vorgaben zu entwickeln 
sind, die eine verträgliche Nachbarschaft von Wohnen und einer kultu-
rellen Nutzung gewährleisten. 

Es ist nicht zutreffend, von einer Änderung der Planungsabsicht zu 
sprechen. Bereits die Wettbewerbsentwürfe haben im Bereich des KAW 
Wohnquartiere gezeigt und das hat sich in allen dazwischen liegenden 
Planungsstufen nicht geändert. Die angesprochene verträgliche Nach-
barschaft von kulturellen und sozialen Einrichtungen mit Wohnen ist 
planungsrechtlich auch in einem Wohngebiet möglich. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und in Baugenehmi-
gungsverfahren ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen 
wie Zonierung, Ausrichtung und Art der Gebäude bzw. durch geeignete 
technische Vorrichtungen die Immissionsbelastungen innerhalb der je-
weiligen Gebietsdarstellungen unterhalb der anzusetzenden Grenzwer-
te verbleiben. 
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Die weiteren Ausführungen der Stellungnahme beziehen sich auf mög-
liche Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren, diese sind nicht Ge-
genstand des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens. 

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

A 2: 
Flüchtlingsrat Leverkusen, Kolbergerstr. 95a, 51381 Le-
verkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Das städtebauliche Konzept des ökologischen, integrativen und urba-
nen Stadtquartiers ist nicht aufgegeben. Der Rahmenplanentwurf belegt 
dieses. Auch ist hier das grüne Kreuz und die grüne Vernetzung nach 
Norden, nach Osten zur Lützenkirchener Straße und zur Torstraße so-
wie die Brückenschläge nach Westen zu erkennen. Selbst nach Süden 
zum Gewerbegebiet erfolgt eine gute und qualitätvolle Vernetzung.  

Das früher abgeschlossene Gebiet des Bahnausbesserungswerks wird 
auch durch die vielen Verknüpfungen erst zur Bahnstadt. Die aufwendi-
gen Verknüpfungen stellen einen wesentlichen Grund auch der Gewäh-
rung von öffentlichen Fördermitteln dar, da die städtebauliche Bedeu-
tung zur Qualitätssteigerung der umliegenden Stadtquartiere anerkannt 
wird.  

Die Schaffung einer öffentlichen Grünfläche mit zwei Wegen und einer 
Rampenanlage zur Höhenüberwindung, um an das Baugebiet an der 
Lützenkirchener Straße zu kommen, kann nicht als „schmalspurig“ be-
zeichnet werden.  

Dass solche Detailinhalte nicht im Flächennutzungsplan dargestellt 
werden, entspricht dem Planungsmaßstab des Flächennutzungsplans. 
Im Übrigen ist die im FNP dargestellte Grünfläche von bislang rd. 2,0 ha 
auf 7,6 ha vergrößert worden. 

Die Forderung, um die Jugendeinrichtungen an KAW ein konfliktfreies 
Umfeld zu schaffen, steht im direkten Gegensatz zu den vorher geäu-
ßerten Anregungen nach Integration und Vernetzung. 

Das Jugendhaus grenzt heute bereits dicht an Wohnnutzungen, diese 
„Konfliktmöglichkeit“ ist bereits da. Die neue Wohnnutzung wird durch 
Schutzmaßnahmen dagegen „konfliktfrei“ angesiedelt. 

Die Wegeführung über Alleenwege oder Spielstraße vom Jugendhaus, 
KAW und Kindertageseinrichtung zu den öffentlichen Grünflächen ist 
kurz und qualitätvoll. Eine Kita gehört in die Nähe der Nutzer und nicht 
in eine Grünfläche.  
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Im Übrigen ist es nicht sinnvoll, von der abstrakten und nur prinzipiellen 
Darstellung des Flächennutzungsplans Inhalte eines Entwurfskonzepts 
abzuleiten. Hierfür ist der Bebauungsplan heranzuziehen, der auf 
Grundlage des Beschlusses des Rats zur Rahmenplanung diese um-
setzt. Dazu kommen noch die vielen Ergänzungen z. B. Energiekon-
zept, Freiraumgestaltung, Gestaltungsregelungen usw. 

Es ist nicht verständlich, warum eine Wohnbaufläche, die dann im Be-
bauungsplan zum Wohngebiet wird und in der Wohnen, Gastronomie, 
nicht störendes Gewerbe, soziale und kulturelle Einrichtungen zulässig 
sind, keine Grundlage für ein durchlässiges, stadtteilverbindendes, in-
tegrationsförderndes, nachhaltiges und urbanes Quartier sein soll.  

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

Behörde / TÖB 1: 
Wehrverwaltung, Wehrbereichsverwaltung West, Wil-
helm-Raabe-Str. 46, 40470 Düsseldorf 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Festsetzung einer Bauhöhe erfolgt im Bebauungsplanverfahren, 
diese Festsetzung ist nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanände-
rungsverfahrens.  

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Behörde / TÖB 2: 
PLEdoc GmbH, Postfach 12 02 55, 45312 Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Leitungsführung ist im Plan 8 – Versorgungsanlagen und  Leitun-
gen, Sprengkreisradien dargestellt. 

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Behörde / TÖB 3: 
Nabu, BUND, LNU, Gustav-Heinemann-Str. 11, 51377 Le-
verkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme bezieht sich auf mögliche Konzeptionen auf der E-
bene eines Rahmenplanes bzw. auf Festsetzungen im Bebauungsplan-
verfahren, diese sind nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanände-
rungsverfahrens. 

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

Behörde / TÖB 4: 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme bezieht sich auf mögliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplanverfahren, diese sind nicht Gegenstand des Flächennutzungs-
planänderungsverfahrens. 

 

Beschlussentwurf der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

Behörde / TÖB 5: 
Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL), Overfeld-
weg 23, 51371 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

che Festsetzungen im Bebau-

eschlussentwurf der Verwaltung: 

Behörde / TÖB 6:  
ilien GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 

Die Stellungnahme bezieht sich auf mögli
ungsplanverfahren, diese sind nicht Gegenstand des Flächennutzungs-
planänderungsverfahrens. 

 

B
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

DB Services Immob
22-24, 50679 Köln 
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bwägungsvorschlag der Verwaltung 

che Festsetzungen im Bebau-

eschlussentwurf der Verwaltung: 

A

Die Stellungnahme bezieht sich auf mögli
ungsplanverfahren, diese sind nicht Gegenstand des Flächennutzungs-
planänderungsverfahrens. 

 
B
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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